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Einleitung

Dem beruflichen Ethos der Ingenieure verpflichtet 
bestimmt die Berufsordnung der Bayerischen Ingenieu-
rekammer-Bau, der freiberuflich tätige Ingenieur werbe 
im Wesentlichen mit seiner Leistung. Doch immer 
noch wird die Leistung der Ingenieure im öffentlichen 
Leben nur unzureichend wahrgenommen, ja dringt mit 
Vorliebe gerade dann in das öffentliche Bewusstsein, 
wenn es zur Katastrophe kommt, wie die Ereignisse 
um die Eissporthalle Bad Reichenhall und das Kölner 
Stadtarchiv belegen. Es reicht also nicht, gute und ge- 
fällige Bauwerke zu planen, wenn Ingenieure auf ihre 
Leistungen aufmerksam machen möchten. Wer poten-
zielle Bauherren gewinnen und Marktchancen erfolg-
reich nutzen will, muss mit Marketingmitteln auf sich 
hinweisen. 

Die Zeiten, da es Freiberuflern verboten war, für ihre 
Leistungen zu werben, sind lange vorbei. Im Gegenteil 
verlangt die EU-Dienstleistungsrichtlinie in ihrem Artikel 
24, sämtliche absoluten Werbeverbote aufzuheben. 
Das bedeutet freilich nicht, dass alle Dämme gebrochen 
sind. Auch die EU-Richtlinie erlaubt Beschränkungen, 
mit denen »insbesondere die Unabhängigkeit, die Wür- 
de und die Integrität des Berufsstandes« gewährleistet 
werden sollen.

Damit ergeben sich gewisse Grenzen aus dem 
Wesen des freien Berufs, der sich von der kommer-
ziellen Wirtschaft darin unterscheidet, dass der Frei-
berufler »seine Dienste nicht rein gewerblich und ge- 
winnorientiert anbietet und seine Leistungen an den 
Interessen des Mandanten und nicht am eigenen wirt-
schaftlichen Vorteil ausrichtet«, wie das Bundesverfas-
sungsgericht für die Zunft der Steuerberater einmal 
betonte.
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Die Grenzen zulässiger Werbung liegen deshalb vor 
allem in der Gestaltung. Sie darf nicht anpreisend oder 
aufdringlich wirken, sondern muss sachlich und infor-
mativ gehalten sein. 

Daher lässt auch die Art des Werbeträgers noch nicht 
auf die Berufsrechtswidrigkeit der Werbung schließen. 
Auf einen besonderen Anlass für die Werbung kommt 
es ebenfalls nicht an (BVerfG, 18. 02. 2002, 1 BvR 1644/ 
01; OVG Münster, 22. 06. 2005, 6 t A 53/03.T). Entschei-
dend für die Grenzen zulässiger Eigendarstellung sind 
die Umstände des Einzelfalles. 

Welche Werbemaßnahmen und Mittel mit welchen 
Grenzen im Einzelnen erlaubt sind und bei welchen 
eher Zurückhaltung angezeigt ist, beschreibt die nach-
folgende alphabetische Auflistung mit jeweils kurzen 
Erläuterungen.
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Werbung für Ingenieure  
von A bis Z

Adressbucheinträge■■

Adressbucheinträge sind zulässig. 
Angegeben werden dürfen Name des Büros, ggf. mit 
Rechtsformzusatz, Berufsbezeichnungen und aka-
demische Grade, besondere Zulassungen, Dienst- 
leistungsschwerpunkte, Kommunikationsdaten wie 
Telefon, Fax, Handy, Internet- und E-Mailadresse, 
Firmenlogo, ggf. weitere Niederlassungen.

Ausstellungen■■

Mit einem eigenen Stand auf einer Fachmesse 
oder einer branchenübergreifenden allgemeinen 
Leistungsschau vertreten zu sein, ist erlaubt (OLG 
Saarbrücken, 05. 04. 2000, 1 U 951/99). Die Zuläs-
sigkeit richtet sich auch hier nach der Gestaltung des 
Ausstellungsstands und der Art und Weise der Prä-
sentation der Dienstleistung und dem Auftreten der 
Standbetreuer. Wer seine Werke in sonstiger Wei-
se ausstellen will, sollte darauf achten, dass er kei-
ne Rechte derer verletzt, die an der Erschaffung des 
Werkes mitgewirkt haben. 

SieheReferenzen

Bandenwerbung■■

Wie jede andere Art des Werbeträgers kann auch 
Banden- oderTrikotwerbung, vor allem im Ama- 
teursportbereich, grundsätzlich als zulässig angese-
hen werden. Da erst anpreisende oder aufdringli-
che Werbung das Berufsrecht tangiert, dürfte nichts 
dagegen sprechen, auf Sportplatzumrandungen z. B. 
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Name und Telefonnummer mit Logo des Ingenieur-
büros anzubringen (AnwG Hamm, 14. 03. 2002, AR 
19/01). Eines besonderen Anlasses wie z. B. dem 
Neubau eines Vereinsheimes bedarf es dazu nicht.

Baustellenschilder■■

Baustellenschilder sind zulässig.

Berufsbezeichnung »Sachverständiger«■■

Der Begriff des Sachverständigen ist gesetzlich nicht 
geschützt. Dessen Verwendung sieht die Rechtspre
chung aber dann als irreführend an, wenn sein Trä
ger keine besondere Sachkunde für das angegebe-
ne Gebiet vorweisen kann (OLG München, 26. 04.  
2007, 29 U 5449/06). Auch zu weit gefasste Sach
gebiete wie »Bausachverständiger« oder »Sach
verständiger für Bauwesen« sind unzulässig (OLG 
Stuttgart, 27. 09.  2007, 2 U 13/07; LG Regensburg, 
28. 02. 2002, 1 HKO 1970/01). Die Bezeichnung als 
»geprüfter Sachverständiger« gilt als irreführend (LG 
Kiel, 28.11. 2008, 14 O 59/08). 

SieheQualitätsangabe

Branchenverzeichnis■■

Eintragungen in Branchenverzeichnisse sind eben-
so zulässig wieAdressbucheinträge.

Büroname■■

Problematisch sind Bezeichnungen mit regionalem 
Bezug (»Ingenieurbüro Oberbayern«), weil einige Ge- 
richte darin einen unzulässigen Allein- oder Spitzen- 
stellungsanspruch sehen (vgl. OLG Stuttgart, 16. 03.  
2006, 2 U 147/05). Aus dem selben Grund ist auch 
eine Internetdomain mit Ortsangabe (»www.ingeni-
eure-kuckucksheim.de«) bedenklich (vgl. OLG Mün-
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chen, 18. 04. 2002, 29 U 1573/02). Gegen den Sin-
gular (»www.ingenieur-kuckucksheim.de«) sollen 
dagegen keine Bedenken bestehen (LG Duisburg, 
10. 01. 2002, 21 O 201/01). 
Der Zusatz »& Partner« setzt voraus, dass eine Ein-
tragung beim Partnerschaftsregister vorliegt. Der 
Zusatz »& Kollegen« ist nur zulässig, wenn mindes-
tens zwei weitere (Schein-)Gesellschafter auf dem 
Geschäftsbriefbogen aufgeführt werden (AnwGH 
NRW, 07. 04. 2006, 2  ZU 17, 18/05).

Büroschild■■

Die Verwendung von Büroschildern ist zulässig (OVG 
Münster, 22. 06. 2005, 6 t A 53/03.T). Selbst auffäl-
lig große Schilder stellen keine unerlaubte Werbung 
dar, z. B. sind Maße von 50 x 55 cm unproblematisch 
(OLG Dresden, 02.12.1997, 14 U 816/97). 
Auch größere Schilder können je nach den konkre-
ten Umständen noch zulässig sein. Quasi »ins Auge 
springende« Leuchtschrift dürfte aber wohl als auf
dringliche Werbung angreifbar sein. 

SieheLeuchtreklame 
SieheWerbetafel

Büroprospekte■■

SieheImagebroschüren

Fahrzeugwerbung■■

Fahrzeugwerbung ist erlaubt. Die frühere Einschrän-
kung »nur auf eigenem Firmenwagen« dürfte ange-
sichts der Rechtsprechung zurStraßenbahnwer­
bung nicht mehr haltbar sein. Ebenfalls zulässig ist 
deshalb auch die Werbung auf Taxifahrzeugen.
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Gefühlsbetonte Werbung■■

SieheSponsoring

Gemeinschaftsanzeigen■■

Gemeinschaftsanzeigen sind Anzeigen, in denen 
mitwirkende Firmen einer Baumaßnahme, sowohl 
ausführende als auch planende, anlässlich der Er
öffnung »gratulieren«, gelegentlich in Verbindung 
mit einem redaktionellen Beitrag. Sie sind jeden-
falls unproblematisch, wenn keine anderen Angaben 
als inZeitungsinseraten gemacht werden. 

SieheKooperationen

Give-aways■■

SieheWerbegeschenke

Gratulationsanzeigen■■

SieheGemeinschaftsanzeigen

Gütesiegel■■

SieheQualitätssiegel

Homepage■■

SieheInternetwerbung

Imagebroschüren■■

Flyer und Prospekte, selbst größere Infomappen 
zur kurzen oder ausführlichen Bürodarstellung sind 
erlaubt. Wegen der ähnlich beiInternetwerbung 
umfangreichen Gestaltungs- und Aussagemöglich-
keiten ist aber darauf zu achten, dass Text, Grafik 
und Darstellung sachbezogen und informativ bleiben 
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und anpreisende Worthülsen (»Besser bauen mit IB 
Mustermann«) unterbleiben. Da es aber nicht ver
boten ist, beim Leser Neugier zu wecken, besteht 
eine weitgezogene Gestaltungsfreiheit, zulässig 
sind auch Fotos der Büroinhaber oder der Einsatz 
von Hochglanzpapier (OLG München, 29. 03. 2000, 
29 U 2007/00). 
Vorsicht ist bei Angabe vonReferenzen ange-
bracht. Grundsatz ist immer: Alle Angaben müssen 
nachprüfbar sein und der Wahrheit entsprechen. 
Dann ist es auch zulässig, Broschüren bei Baustoff-
händlern, Banken oder Behörden mit deren Zu
stimmung auszulegen.

Impressumsangaben■■

Wer seine Dienste unter Einsatz von elektroni-
schen Informations- und Kommunikationsdiensten 
wie Internet oder E-Mail anbietet, muss bestimm-
te Impressumsangaben nach § 5 Telemedienge-
setz bereitstellen, z. B. Namen und Anschrift, ggf. 
die Rechtsform der Berufsausübung und eine etwa-
ige Registernummer. 
Dazu gehören für freiberuflich tätige Ingenieure An-
gaben über die zuständige Kammer, die gesetzliche 
Berufsbezeichnung, die Angabe und Erreichbarkeit 
der berufsrechtlichen Regelungen, bei Tätigkeiten 
aufgrund behördlicher Zulassung auch Angaben zur 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Verstöße gegen die 
Pflicht zu Impressumsangaben stellen einen Wettbe
werbsverstoß dar (OLG Hamm, 04. 08. 2009, 4 U 
11/09; LG Essen, 11. 02. 2009, 41 O 5/09). 

SieheInternetwerbung
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Infobriefe■■

SieheRundschreiben

Ingenieurregistereinträge■■

Ingenieurregistereinträge, häufig auch unter Nut-
zung des Mediums Internet, sind ebenso zulässig 
wieAdressbucheinträge.

Internetauktionen■■

Die Teilnahme an Internetauktionen als spezielle 
Werbeform ist grundsätzlich zulässig (BVerfG, 
19. 02. 2008, 1 BvR, 1886/06). Zu beachten sind 
etwaige sich aus Gebühren- oder Honorarbestim-
mungen ergebende Grenzen bei der Preisgestal-
tung (LG Hamburg, 29. 07. 2008, 312 O 228/08; LG 
Oldenburg, 07. 05. 2008, 5 O 3481/07).

Internetwerbung■■

Internetwerbung ist grundsätzlich zulässig. Die viel-
fältigen Möglichkeiten der Gestaltung einer Home-
page bergen aber auch Risiken. 
Da Werbung nicht aufdringlich sein darf, ist vor 
schrillen Farben ebenso zu warnen wie vor dem 
Einsatz spezieller Effekte, die reklamehaften Cha-
rakter haben (Beispiel: heftig blinkende Anzeige 
mit dem Text »Diesen Monat besonders günstig«, 
vgl. auchPreisbezogene Werbung ). Das Kriterium 
der Aufdringlichkeit ist im Internet zurückhaltender 
zu beurteilen, weil nicht ein Kunde unaufgefordert 
angesprochen wird, sondern die Interessenten auf-
grund eigener Aktivitäten auf die Internetseiten sto-
ßen (OLG Hamburg, 26. 2. 2004, 3 U 82/02). 
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Für Beratende Ingenieure tabu ist die Positionierung 
kommerzieller Fremdwerbung oder die Verlinkung  
zu Bauunternehmen und Bauproduktenherstellern.
 
Zu Beschränkungen bei der Internetadresse:

SieheBüroname

Zu beachten sind die Informationspflichten bei Nut-
zung elektronischer Medien:

SieheImpressumsangaben

Kleinanzeigen■■

SieheZeitungsinserate

Kooperationen■■

Der Hinweis auf Kooperationen mit berufsfrem-
den Dienstleistungsanbietern ist erlaubt, weil sich 
damit eine sachliche Information über die Zusam-
menarbeit in bestimmten Bereichen verbindet, die 
für potenzielle Kunden von Bedeutung sein kann 
(BGH, 25. 07. 2005, AnwZ (B) 42/04). 
Jedoch sind Kooperationen mit Gewerbetreiben-
den für Beratende Ingenieure untersagt, weil sie 
deren berufliche Unabhängigkeit gefährdet, so dass 
auch die Werbung mit ebensolcher Kooperation ver- 
boten ist.

Leuchtreklame■■

Eine »ins Auge springende« Werbung verlässt den 
Boden der sachlichen Information und bedient sich 
Methoden kommerzieller Werbung, wenn in ihr kein 
über die reine Aufmerksamkeitserregung hinausrei-
chender Informationsgehalt enthalten ist, der den an- 
preisenden und aufdringlichen Charakter überwiegt 
(a. A. OLG Frankfurt, 21.11. 2002, 6 U 206/01).
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Logos■■

Die Verwendung von Logos ist zulässig, soweit nicht 
Belange Dritter (zum Beispiel markenrechtlicher Art) 
berührt werden.

SieheQualitätssiegel

Massenwerbung■■

SiehePostwurfsendungen

Messestand■■

SieheAusstellungen

Newsletter■■

SieheRundschreiben

Postwurfsendungen■■

WährendRundschreiben adressierte Werbebrie-
fe an (potenzielle) Kunden sind, werden Postwurf-
sendungen flächendeckend an ungenannte Emp-
fänger verteilt. 
Orientieren sie sich an den allgemeinen Grenzen der 
Werbung, sind sie frei von Bedenken. Daher wäre es 
auch vorstellbar, z. B. einen ganzen Straßenzug per 
Postwurfsendung darüber zu unterrichten, welche 
ingenieurtechnischen Maßnahmen bei einer bevor-
stehenden Straßensanierung in Bezug auf Grund-
stückszufahrten anfallen, wenn nicht aufdringlich um 
Auftragserteilung geworben wird.

Praxisbroschüren■■

SieheImagebroschüren
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Preisbezogene Werbung■■

Soweit Leistungen angeboten werden, die unter die 
HOAI fallen, darf nicht mit Vergünstigungen gewor-
ben werden, die es nach der Honorarordnung nicht 
gibt. Als irreführend gelten deshalb Anpreisungen 
wie »preiswerte Planung« oder »günstige Statik« 
(LG Köln, 25. 09. 2000, 84 O 54/00). 
Wer preisbezogene Aussagen trifft, sollte immer auf 
die Geltung der HOAI hinweisen. Keinen Beschrän-
kungen unterliegen nicht HOAI-gebundene Leistun-
gen, wie zum Beispiel die Planung des vorbeugen-
den Brandschutzes, Leistungen nach der Baustel-
len- oder Energie-Einsparverordnung oder für die 
sogenannten »Beratungsleistungen« nach Anlage 1  
der HOAI 2009.

Qualitätsangabe »Spezialist«■■

Gesetzlich nicht geregelt, kann die selbst gewählte 
Bezeichnung aber irreführend sein, wenn tatsäch-
lich keine Spezialisierung besteht.
Wer sich als Spezialist bezeichnet, bringt zum Aus- 
druck, dass er bevorzugt, wenn nicht gar auschließ- 
lich, einen Teilbereich des Vollberufs bearbeitet 
(BVerfG, 28. 07. 2004, 1 BvR 159/04). Erwartet wer- 
den herausragende Kenntnisse und Erfahrungen 
(OLG Nürnberg, 20. 03. 2007, 3 U 2675/06). 

Siehe auchBerufsbezeichnung

Qualitätssiegel■■

Die von verschiedenen Anbietern entwickelten Qua-
litäts- oder Gütesiegel dienen in besonderem Maße 
der Abgrenzung von Wettbewerbern. Sie sind prin-
zipiell zulässig, dürfen jedoch nicht geeignet sein, 
irrtümliche Vorstellungen hervorzurufen (BVerwG, 
24. 09. 2009, 3 C 4/09; LG Köln, 03. 02. 2009, 33 O 
353/08).
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Radiospots■■

Wenn es gelingt, den Werbebeitrag in sachlicher und 
informativer Form zu gestalten und die hohe Gefahr 
aufdringlicher und anpreisender Werbung zu unter-
drücken, dürfen auch Werbespots für Freiberufler 
im Rundfunk (BVerfG, 18. 02. 2002, 1 BvR 1644/01; 
OVG Münster, 22. 06. 2005, 6 t A 53/03.T) und im 
Fernsehen gebracht werden.

Referenzen■■

Die Werbung mit Referenzen ist erlaubt. Hier ist 
aber Vorsicht geboten, weil eine Referenz nur ver-
wertet werden darf, wenn sie tatsächlich als ver-
gleichbare Leistung gelten kann. 
Unzulässig wäre es daher, mit abgewickelten Pro-
jekten zu werben, die in einem früheren Angestell-
tenverhältnis erarbeitet wurden, es sei denn, der 
Arbeitgeber stimmt der Verwertung als Referenz zu, 
das Projekt wurde eigenverantwortlich für ihn bear-
beitet und die Bearbeitung in Angestelltentätigkeit 
wird offen gelegt (»für IB Mustermann«). Zulässig 
ist auch die Angabe früherer Auftraggeber.

Rundschreiben■■

Rundschreiben sind als allgemeine Werbung zu- 
lässig, soweit die Gebote der Sachlichkeit und In-
formation gewahrt bleiben (BGH, 15. 03. 2001, I ZR 
337/98). Auf konkrete Anlässe kommt es dabei 
nicht an. Zulässig sind auch Einladungsschreiben 
an potenzielle Kunden zu Informationsgesprächen 
(BGH, 01.03. 2001, I ZR 300/98) oder Newsletter 
und Infobriefe.
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Sponsoring■■

Wer gemeinnützige Einrichtungen finanziell fördert 
(»Social Sponsoring«), darf sich aus berufsrechtli-
cher Sicht auch damit schmücken und Imagewer-
bung betreiben (BVerfG, 17. 4. 2000, 1 BvR 721/99; 
BGH, 22. 09. 2005, I ZR 55/02), selbst wenn die ge-
sellschaftliche Etikette einer »Selbstbeweihräuche-
rung« kritisch gegenübersteht. 

Straßenbahnwerbung■■

Die Angabe von Firmenlogo, Büronamen, Anschrift 
und Kommunikationsdaten auf der Länge eines Stra-
ßenbahnwaggons ist zulässig (BVerfG, 26. 10. 2004, 
1 BvR 981/00). Auch der Zusatz »Ihr Partner in 
Sachen …« auf der Tram ist berufsrechtskonform. 
Die Ungebräuchlichkeit des Werbeträgers steht sei-
ner Zulässigkeit nicht im Wege.

Suchmaschineneinträge■■

Die meist internetbasierten Suchdienste dürfen zu 
Werbezwecken ebenso in Anspruch genommen 
werden wieAdressbucheinträge. 

SieheIngenieurregistereinträge 
SieheInternetwerbung

Taxiwerbung■■

SieheFahrzeugwerbung 
SieheStraßenbahnwerbung

Telefonbucheinträge■■

SieheAdressbucheinträge



    

Trikotwerbung■■

Informative Aussagen auf Sportlertrikots können   
wohl nicht so ohne weiteres wie in derBanden-
werbung platziert werden. Dennoch kann auch die-
ses Medium nicht per se ausgeschlossen werden.

TV-Spots■■

SieheRadiospots

Vergleichende Werbung■■

Zwar ist das allgemeine Werberecht so weit libe-
ralisiert, dass auch vergleichende Werbung zuge-
lassen ist, zumal es gerade Zweck der Werbung 
ist, Kunden zu Lasten der Konkurrenz zu gewin-
nen (BVerfG, 22. 05.1996, 1 BvR 744/88). Verbo-
ten bleibt aber jede Werbung, die mit einer wettbe
werbswidrigen Herabsetzung von Mitbewerbern 
i. S. v. § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG verbunden ist (OLG Thü-
ringen, 20. 4. 2005, 2 U 948/04). 
Da Gegenstand der Ingenieurtätigkeit das persön-
liche geistige Schaffen ist, führt ein Vergleich rasch 
zu einer Herabwürdigung der Berufskollegen. Hier 
ist deshalb Zurückhaltung angebracht (VG Münster, 
07.10. 2009, 5 K 777/08).

Werbegeschenke■■

Kleine Geschenke mit dem Büronamen oder auch 
Firmenlogo stellen keine unerlaubte Werbung dar. 
Typische Beispiele: Kugelschreiber, Zollstock, etc. 
Problematisch sind werthaltigere Werbegeschen-
ke, z. B. teurer Wein mit Büronamen als Etikett, 
wenn sie gezielt zur Förderung eines Vertragsab-
schlusses eingesetzt werden sollen, weil dabei die 
Schwelle zur aufdringlichen Werbung schnell über-
schritten ist.
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Werbetafel■■

Werbetafeln sind zulässig, soweit die allgemeinen 
Grenzen beachtet werden. Kriterien sind Größe, 
inhaltliche Darstellung und Aufstellort. 

SieheBüroschild
SieheLeuchtreklame

Zeitungsinserate■■

Büronamen, Berufsbezeichnungen und akademische 
Grade, besondere Zulassungen, Dienstleistungs
schwerpunkte, Kommunikationsdaten wie Telefon, 
Fax, Handy, Internet- und E-Mailadresse, Firmen-
logo, ggf. weitere Niederlassungen dürfen Gegen-
stand von Zeitungsannoncen sein. 
Inserate dürfen nach Form, Inhalt oder Häufig-
keit nicht übertrieben wirken, auch Auflage und 
Leserkreis einer Zeitung können bedeutsam sein 
(BVerfG, 18. 02. 2002, 1 BvR 1644/01). Ein Inserat 
von 13 x 15 cm ist nicht zu beanstanden (OVG Müns-
ter, 22. 06. 2005, 6 t A 53/03. T). 
Besonderer Anlässe für Anzeigen bedarf es nicht. 
Wöchentliche Annoncen begegnen keinen Beden-
ken. Zweifelhaft sind tägliche Anzeigen über einen 
langen Zeitraum. Auch Kleinanzeigen sind möglich.

Zertifizierung■■

SieheQualitätsiegel
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Zusammenfassung

Maßstab der Beurteilung, wie und in welchem Um-
fang Werbung für Ingenieure zulässig ist, ist zum einen 
das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, für Kam-
mermitglieder vor allem auch die Berufsordnung. Sie 
erlaubt Werbung in ihrem §7 nur, »soweit sie über die 
berufliche Tätigkeit in Inhalt und Form sachlich unter-
richtet.« Unlauter ist eine Werbung oder Bewerbung 
um einen Auftrag dann, »wenn sie unwahre Angaben 
enthält oder mit aufdringlichen oder anpreisenden Ele
menten versehen ist.«

Bei allen Formen zulässiger Werbung gilt jedoch: nie 
auf Kosten eines Kollegen! Denn die Berufsordnung 
begründet auch die Pflicht zur Kollegialität. Wer sich 
über die Masse der Kollegen hinaushebt und sich dabei, 
bildlich gesprochen, auf deren Schultern aufstützt, ver
letzt das Kollegialitätsgebot. Es ist verboten, Kollegen 
direkt oder indirekt zu schädigen. Dazu gehört auch das 
Verbot, eine geschäftliche Beziehung zwischen einem 
anderen Ingenieur und dessen Auftraggeber dadurch 
zu beeinträchtigen, dass der Werbende von sich aus im 
eigenen geschäftlichen Interesse in der gleichen Sache 
tätig wird.

Wie immer steckt der Teufel im Detail. Wenn Sie 
sich unsicher sind, ob eine ins Auge gefasste Werbe-
aktion die Grenzen des Berufsrechts wahrt, sprechen 
Sie uns an.
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